
Förderprogramm:   Innovative Lehre „TÜBINGER PROFIL“  

 
 
Ziele Verbesserung der studentischen Ausbildung. 

Engagement, Kreativität und Innovation sollen 
gefördert werden sowie die Fortführung und 
Konsolidierung bereits eingeführter 
Lehrprogramme. 
  

Förderinstrumente 1. Personal 
2. Investitions- und Sachmittel 
3. Reisebeihilfen, Publikationsbeihilfen, 
Lehrforschung etc. 
4. Didaktik-Veranstaltungen an der Fakultät 
 

Kriterien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voraussetzungen 

• Verstärkung des Praxis- und Patientenbezugs 
• Fächerübergreifende Lehrangebote, Verzahnung 

theoretischer Grundlagen und klinische Aspekte 
• Förderung des aktiven Lernverhaltens und 

Anleitung zur selbständigen Lösung klinischer 
Fallbeispiele 

• Verbesserung der Lehrqualität 
• Integration moderner Medien 
• Förderung der didaktischen und fachlichen 

Ausbildung (z.B. auch Tutoren) 
• Lehrforschung 
 
• Grundsätzlich können Anträge aus Human-, 

Zahnmedizin und den neuen Studiengängen wie 
Molekulare Medizin erfolgen. Der Antragsteller 
muss Mitglied der Medizinischen Fakultät sein. 
Antragsteller aus Akademischen 
Lehrkrankenhäusern oder extra-universitären 
Einrichtungen können nur berücksichtigt werden, 
wenn der Erstantragsteller aus  
Kliniken/Instituten der Medizinischen Fakultät 
Tübingen kommt.  
 

Dauer der Förderung In der Regel zwei Lehrperioden (2-4 Semester) 
Antragstermine ganzjährig 
Antrag an den Prodekan Lehre 

Entscheidung durch die Studienkommission 
aufgrund des Votums der Lehrausschusses 
 

Bericht Nach Ablauf der Förderung an den Prodekan Lehre 
 

 


